
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/4/16 1Ob784/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.04.1980

Norm

ABGB §1002

WEG §23

Rechtssatz

Tritt ein Wohnungseigentumsorganisator nur "im Auftrag und auf Rechnung" (nicht auch im Namen) der zukünftigen

Wohnungseigentümer auf, bezeichnet er sich in den mit den Professionisten abgeschlossenen Werkverträgen als

"Auftraggeber", kann das Vorliegen direkter Stellvertretung nicht angenommen werden, weil der Wille, im Namen der

künftigen Wohnungseigentümer zu kontrahieren nicht hinreichend deutlich zum Ausdruck gebracht wurde.
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